
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/6/29 2Ob157/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1964

Norm

ASVG §332 F

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

Für die Schlüssigkeit einer Klage nach § 332 ASVG reicht es aus, wenn behauptet wird, daß der Verkehrsunfall durch

den Lenker des Kraftfahrzeuges, dessen Halter der Beklagte ist, verschuldet wurde und der Beklagte für dieses

Verschulden dem Geschädigten gegenüber haftet.
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